
Salzgitter habe sich der Kläger bei der 
Abstimmung über die Resolution der 
Stimme enthalten und damit eine poli
tische Einstellung gezeigt, die seine Wei
terbeschäftigung in einem volkseigenen 
Betrieb verbiete, zumal er in der frag
lichen Belegschaftsversammlung seinen 
ablehnenden Standpunkt in einer Weise 
vertreten habe, die den berechtigten Un
willen der Belegschaft hervorgerufen 
habe. Dieser Unwille habe sich durch 
seine beharrliche Weigerung, dem FDGB 
als Mitglied beizutreten, verstärkt. Die 
Belegschaft habe deshalb mit ihm nicht 
mehr Zusammenarbeiten wollen.
Das Arbeitsgericht hat nach Vernehmung 
von Zeugen sich auf den Standpunkt ge
stellt, daß die Kündigung mit den Be
stimmungen der Artikel 9 und 14 der 
Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik in Widerspruch stehe, 
also dem Gesetz widerstreite und dem
zufolge nichtig geblieben sei, was zur 
Folge habe, daß die Beklagte gehalten 
sei, den Kläger über den 31.3. 1950 hin
aus bis zum 17.5. 1950 das ihm ver
traglich zustehende Gehalt (513.— DM) 
zu gewähren. Hierzu hat es die Beklagte 
verurteilt.
Wegen aller weiteren Einzelheiten wird 
auf das nach Bl. 21 d. A. am 9.6. 1950 
verkündete und nach Bl. 27 d. A. der 
erstinstanzlichen Prozeßbevollmächtigten 
der Beklagten am 27.6.1950 zugestellte 
Urteil des Arbeitsgerichts (Bl. 21 fg. d.A.) 
Bezug genommen; es ist mit seinen Ver
weisungen vorgetragen worden.
Die Beklagte hat mit dem nadi Bl. 20 
d. A. beim Berufungsgericht am 4. 7. 1950 
eingegangenen Schriftsatz v. 1.7.1950 
Berufung eingelegt und dieses Rechts
mittel mit dem nach Bl. 30 d. A. beim 
Berufungsgericht am 18.7.1950 einge
gangenen Schriftsatz v. 17.7. 1950 näher 
begründet. Unter dem Vortrag des In
halts dieses Schriftsatzes hat sie den 
darin angekündigten Antrag dahin ge
stellt (Bl. 30 b, 42 d. A.),

in entsprechender Änderung des an
gefochtenen Urteils die Klage abzu
weisen und dem Kläger die gesam
ten Kosten beider Rechtsgänge auf
zuerlegen.

Der Kläger hat mit dem Inhalt seines 
Schriftsatzes vom 12. 8. 1950 (Bl. 39 
fg. d. A.) erwidert und seinerseits bean
tragt (Bl. 39, 42 b d. A.),

die Berufung der Beklagten als un
begründet zurückzuweisen und der 
Beklagten auch die Kosten des zwei
ten Rechtsganges aufzuerlegen.

Er ist überdies persönlich gehört worden.
Entscheidungsgründe!

Die im Bereiche der Deutschen Demo
kratischen Republik errichtete anifaschi- 
stisch-demokratische Ordnung umreißt 
die strukturelle Umwandlung, die sidi 
innerhalb der Deutschen Demokratischen 
Republik auf der Grundlage der Ab
machungen von Potsdam als Voraus
setzung für die Entfaltung einer demo
kratischen Friedenswirtschaft mit Hilfe 
der Sowjet-Union auf ökonomischem 
und politischem Gebiet vollzogen hat. 
Ihre Bedeutung liegt u. a. darin, daß sie 
den Werktätigen eine Reihe sehr bedeut
samer realer demokratischer Rechte und 
Freiheiten sichert, darunter das nunmehr

im Artikel 14 der Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik gewähr
leistete Recht, Vereinigungen zur Förde
rung der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
anzugehören, gewährleistet dadurch, 
daß, wie es in dieser verfassungsrecht
lichen Bestimmung weiter heißt, alle Ab
reden und Maßnahmen, welche diese 
Freiheit einschränken oder zu behindern 
suchen, rechtswidrig und verboten sind. 
Daß an dem Auf- und Ausbau unserer 
antifaschistisch-demokratischen Ordnung 
der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund 
(FDGB)mit seinen Gewerkschaften maß
geblich beteiligt ist, liegt klar zutage.

Deshalb können ohne seine maßgebliche 
Beteiligung die in unserer Deutschen 
Demokratischen Republik in den Vor
dergrund gerückten Aufgaben zur Festi
gung unserer antifaschistisch-demokra
tischen Ordnung und zum Aufbau un
serer demokratischen Friedenswirtschaft 
nicht gelöst werden. . . .
Wenn auch die Mitgliedschaft zum 
FDGB nach § 5 seiner Satzung eine 
freiwillige ist, also nicht erzwungen 
werden darf, so sollte schließlich jeder 
Werktätige aus einer selbstverständ
lichen Verpflichtung gegenüber der Ge
sellschaft heraus die in unserer Demo
kratischen Republik entwickelte anti- 
faschistisch-demokratische Ordnung nicht 
nur innerlidi bejahen, er sollte sich viel
mehr vorbehaltlos für sie einsetzen, tat
kräftig an ihrem Auf- und Ausbau mit- 
arbeiten und aus dieser Erkenntnis her
aus dem FDGB als Mitglied angehören.

Das gilt vor allem für die Arbeiter und 
Angestellten in den volkseigenen Be
trieben. Zu ihnen rechnen auch die in 
der Handelsorganisation (HO) zusam
mengeschlossenen einzelnen Objekte 
dieser Organisation. Wenn sie auch im 
Rechtsleben als Körperschaft des öffent
lichen Rechts auftritt, so ist doch das 
Volk der wahre Eigentümer ihrer Ob
jekte. Wenn also einer ihrer Angestell
ten — und dies trifft auch nach den 
Bekundungen der Zeugen Kummich und 
Wittig für den Kläger zu — sich be
harrlich weigert, dem FDGB als Mit
glied beizutreten, sich gegenüber allen 
Versuchen, \ihn von den gesellschaft
lichen Aufgaben, die der FDGB in un
serer antifaschistisch - demokratischen 
Ordnung zu erfüllen hat, und von der 
Notwendigkeit seines Beitritts zu dieser 
Massenorganisation zu überzeugen, un
zugänglich erweist und dies mit seiner 
religiösen Überzeugung begründet, die 
es ihm verbiete, sich mit allem zu be
fassen, was irgendwie mit Politik Zusam
menhänge, dann ist dies symptomatisch 
für seine innere politische und gesell
schaftliche Ausrichtung, dann fordert 
dies erhöhte Wachsamkeit heraus, dann 
hat die Beklagte — und dies ist sie dem 
Volke schuldig — seine Einstellung 
gegenüber unserer antifaschistisch-demo
kratischen Ordnung einer scharfen Nach
prüfung zu unterziehen und ihn zu ent
lassen, wenn sich herausstellen sollte, 
daß er sie ablehnt, ihr gegenüber sogar 
feindselig eingestellt ist, weil derartige 
Werktätige im Interesse einer Festigung 
unserer antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung in den volkseigenen und den

ihnen gleich zu stellenden Objekten der 
Beklagten nicht geduldet werden können 
und vor allem dann nicht geduldet wer
den dürfen, wenn die Belegschaft selbst 
jede weitere Zusammenarbeit mit ihnen 
ablehnt und ihre Entfernung aus dem 
Betrieb verlangt. Nicht die Ablehnung 
des Beitritts zum FDGB ist das Ent
scheidende, entscheidend sind allein die 
Gründe dieser Ablehnung.
Im Grunde genommen hat dem das Ar
beitsgericht auch Rechnung zu tragen 
versucht. Es weist selbst darauf hin, daß 
manche Äußerung, die der Kläger aus 
seiner religiösen Überzeugung heraus in 
der Öffentlichkeit habe fallen lassen, 
unter Umständen von der werktätigen 
Bevölkerung als Versuch einer Wieder
legung der politischen Aufgaben und 
Ziele des größten Teils des werktätigen 
Volkes hätte gewertet werden können. 
Es meint aber, dem keine ausschlag
gebende rechtliche Bedeutung beimessen 
zu können, weil den Bekundungen der 
Zeugen Äußerungen, die auf eine feind
liche Haltung des Klägers zu unserem 
demokratischen Aufbau und damit zum 
FDGB schließen ließen, oder gar Hand
lungen desselben in diesen Richtungen 
nicht zu entnehmen seien. Insoweit ist 
es allerdings einem in seinen Auswirkun
gen bedenklichen Irrtum verfallen. Er 
erklärt sich offenbar daraus, daß das Ar
beitsgericht das, was die Zeugen inso
weit bekundet haben, allzu leicht ge
nommen hat. Hätte es diese Bekundun
gen richtig ausgewertet und diese Aus
wertung zum Anlaß eines Zwiegesprächs 
mit dem Kläger genommen, so wie dies 
das Berufungsgericht in der mündlichen 
Verhandlung des zweiten Rechtsganges 
getan hat, dann hätte es von seiner poli
tischen und gesellschaftlichen Einstellung 
ein ganz anderes Bild gewonnen, als es 
ihm die, wenn auch knapp gehaltenen, 
so doch immerhin aufschlußreichen Be
kundungen vor allem der Zeugen Kum
mich, Wittig und Gelfert vermittelt zu 
haben scheinen.
Es ist nicht so, wie es nach den Darle
gungen des Arbeitsgerichts in den Grün
den des angefochtenen Urteils den An
schein gewinnen könnte, daß der Klä
ger lediglich seinen Beitritt zum FDGB 
verweigert und im übrigen alles das, was 
ihn hierbei innerlich bewegt, für sich be
halten und nicht weiter zum Ausdruck 
gebracht hätte. Er ist sehr wohl bei sich 
bietenden Gelegenheiten aus sich her
ausgegangen. Dafür bieten die Bekun
dungen der bereits im anderen Zusam
menhang genannten Zeugen ein sehr an
schauliches Material.
Weil der Kläger nicht gewillt war, dem 
FDGB beizutreten, hat wiederholt der 
eine oder andere seiner Arbeitskollegen 
mit ihm darüber diskutiert. So einmal 
Prell. Allen Versuchen dieses Mannes, 
dem Kläger Wesen und Bedeutung un
serer antifaschistisch-demokratischen Ord
nung und der damit zusammenhängen
den Aufgaben des FGDB klar zu 
machen, ihn davon zu überzeugen, 
daß es wohl nicht gut angehe, 
auf der einen Seite Nutznießer der 
Gewerkschaft zu sein und auf der an
deren Seite ihr nicht beizutreten, daß 
dies die Belegschaft umso peinlicher

1 1 0


